
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2009 - 2014
 
 

Amt: Fachbereich 3 Service und Soziales  Erstellungsdatum: 30.08.2012 

Betreff: 
Benutzungsordnung der Stadt- und Kreisbibliothek "Edlef Köppen" Genthin 

 

 

 Beschlussvorlage 2009-2014/SR-238 
Status:  öffentlich 

 

 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Ja Nein Enthal-
tung 

Mitwirkungs-
verbot gem. 
§ 31 GO LSA 

13.09.2012 Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss 
27.09.2012 Hauptausschuss 
11.10.2012 Stadtrat der Stadt Genthin 

    

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 

Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die Benutzungsordnung der Stadt- und Kreisbibliothek 
„Edlef Köppen“ Genthin zum 01.01.2013.  
 
 
 

 
Sichtvermerk/Datum: 
 

   

 Fachbereichsleiter/in  Bürgermeister 
 



 
2009-2014/SR-238 

 

    
 

 
Sachverhalt:  
Mit der Prüfung der Jahresrechnung 2011 wurde die Feststellung getroffen, 
dass eine Überarbeitung der Benutzungsordnung der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin 
aus zeitlichen Gründen (letzter Beschluss 2001) und aus finanziellen Erwägungen 
notwendig wäre. 
 
Da es zwischenzeitlich Veränderungen in der Ablauforganisation  der Bibliothek gegeben 
hat, soll dies mit der vorgelegten Änderung der Benutzungsordnung einschließlich 
Entgeltordnung Beachtung finden. Die Änderung der Entgeltordnung erfolgt in einer 
separaten Beschlussfassung durch den Stadtrat. 
 
Konkret beziehen sich die Änderungen auf 
§ 6 allgemeinere Fassung bei den anderen Medien (ohne Bücher), da sich hier relativ 

schnell neue Entwicklungen ergeben, die bei Einführung in den Bibliotheksbestand 
immer wieder durch Änderungen angezeigt werden müssten 

 
§7  generelle Veränderungen bei Diensten, die über das Internet nutzbar sind, so u.a. die 

Form des Zugangs zu den öffentlichen Internetplätzen, die Nutzung eines PC- 
Arbeitsplatzes und die Ausleihe von elektronischen Medien sowie die geplante 
Umstellung auf einen WEB- Opac (Zugriff des Lesers auf sein Benutzerkonto und 
den Bibliothekskatalog über das Internet) 

 
Eine Einführung einer Benutzungsgebühr wird von Seiten der Bibliothek aus fachlicher Sicht 
nicht befürwortet. Die Einführung einer solchen Gebühr mit Erreichung des 
Kostendeckungsgrades würde die Nutzung der Bibliothek im Sinne ihres Leitbildes 
(Unterstützung der schulischen sowie Aus- und Weiterbildung) nicht mehr gewähren.  
 
 
Rechtsgrundlage:  
Gemeindeordnung LSA 
 
Anlagen:  
Benutzungsordnung 
 
 
 
 
 

 



 
2009-2014/SR-238 

 

    
 

 

Finanzielle Auswirkungen : 

1. Ausgaben 

Haushaltsstelle:       Höhe der Ausgabe 
pro Jahr       

a) Planmäßige Ausgabe lfd. Jahr       

 2012       

 2013 usw.       

b) über-/außerplanmäßige Ausgabe        

Deckung aus:  Ausgabeeinsparung bei 
  Mehreinnahmen bei 

      
      

2. Auswirkungen auf: 

a) Personalkosten       

b) Sachkosten       

c) zu erwartende Einnahmen       

3. Auswirkungen auf Stellenplan: 

 Anzahl Stellenerweiterung        Anzahl Stellenreduzierung       

4. Beteiligung der Kommunalaufsicht 

 Anzeigepflichtig   Genehmigungspflichtig  

5. Bemerkungen des Fachbereichs Finanzen 

      

6. Mitzeichnungen 

Sachbearbeiter / Fachbereich 
Datum  ................................. 

FB Finanzen 
Datum ................................. 

 

 


	Abstimmung
	Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt


